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Kesselwärter-Grundlehrgang

I N H A LT D E R V E R A N S TA LT U N G

Vor Inkrafttreten der Betriebssicherheitsverordnung  
(BetrSichV) war es für alle Arbeitgeber selbstverständlich, 
dass Mitarbeiter, die Dampfkessel bedienen, eine Kessel-
wärterausbildung absolvieren müssen. Auch die BetrSichV 
regelt dies eindeutig, benutzt nur andere Begrifflichkeiten. 

Der Arbeitgeber hat gemäß § 12 BetrSichV dafür zu sorgen, 
dass die beauftragten Beschäftigten unterrichtet und unter-
wiesen werden. 

Ein Grundlehrgang und ein jährlicher Erfahrungsaustausch / 
Fachkolloquium sind eine solide Basis für den sicheren und 
kompetenten Umgang mit gefährlichen Arbeitsmitteln.

Aufgrund der Änderungen im Anlagensicherheitsrecht,  
dem Inkrafttreten der Betriebssicherheitsverordnung und 
zugleich dem Wegfall der Dampfkesselverordnung ist die 
richtige Auswahl und Ausbildung Ihrer Beschäftigten ent-
scheidend. Mitarbeiter, die Arbeitsmittel mit besonderen 
Gefährdungen für die Sicherheit oder den Gesundheits-
schutz, z. B. Dampfkesselanlagen benutzen, sollten eine 
ausreichende Ausbildung und Unterweisung erhalten  
haben. Dies ist besonders wichtig für so genannte beauf-
tragte Beschäftigte nach § 12 der BetrSichV.

Unser Kesselwärterlehrgang ist konzipiert für die Ausbil-
dung von beauftragten Beschäftigten für den Betrieb von 
Dampfkesseln als Arbeitsmittel mit besonderen Gefährdun-
gen gemäß § 12 der BetrSichV. Er orientiert sich inhaltlich 
an den vormals vorgeschriebenen Richtlinien über die Aus-
bildungslehrgänge für Kesselwärter des staatlichen Kessel-
wärterlehrgangs. Eine Vorbildung oder Erfahrung von ca.  
3 Monaten sind wünschenswert.

O R T U N D T E R M I N E

Aachen:         04.03.2024 – 15.03.2024
Duisburg: 15.04.2024 – 26.04.2024
Neuwied/Koblenz: 09.09.2024 – 20.09.2024
Duisburg: 04.11.2024 – 15.11.2024
Wuppertal: 25.11.2024 – 06.12.2024

PR O G R A M M

 · Geschichte, physikalische und technische Grundlagen

 · Kesselbauarten

 · Kesselausrüstung

 · Beheizung von Dampfkesseln

 · Gesetzliche Grundlagen und technische Regeln

 · Plichten des Kesselwärters und des Betreibers

 · Beaufsichtigung von Dampfkesselanlagen

 · Wirtschaftlicher Kesselbetrieb

 · An- und Abfahren, Störungen

 · Instandhaltungsmaßnahmen

 · Elektrische Einrichtungen

 · Wasserchemie (mit praktischen Übungen)

 · Arbeitsschutz + Umweltschutz

 · Heißwasseranlagen

 · Besichtigung eines Unternehmens mit Kesselanlagen

KOS T E N

Pro Person: 2.500,- €, zzgl. USt.
Die Kosten beinhalten die Seminarunterlagen sowie  
Getränke und Mittagessen während der Veranstaltungen.

T E I L N E H M E R

ab 10 Personen

DAU E R

10 Tage

A B S C H LU S S

Der Lehrgang schließt mit einer theoretischen Prüfung ab.
Jeder Teilnehmer erhält ein Zeugnis und ein Kesselbetriebs-
buch.

Benötigen Sie eine Inhouse- Schulung?  Bitte sprechen Sie uns an!



TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
Sarah Nienhaus 
Theodor-Heuss-Straße 93-95 · 41065 Mönchengladbach 
Tel. +49 2161 822 229 · sarah.nienhaus@de.tuv.com
www.tuv.com
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Anmeldung Kesselwärter-Grundlehrgang

Teilnahme- und Zahlungsbedingungen

Die Teilnehmerzahl ist bei allen Veranstaltungen begrenzt, um die  Vermittlung der Veranstaltungsinhalte zu gewährleisten. Wir benötigen Ihre schriftliche Anmeldung mit dem beigefügten Anmelde-

formular bis  21 Tage vor Veranstaltungsbeginn. Nach Eingang des Anmeldeformulars, spätestens jedoch 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn, erhalten Sie eine Anmeldebestätigung von uns. Ein  

Widerruf der Anmeldung seitens des Teilnehmers ist nur bis  spätestens 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn kostenfrei möglich. Die Anmeldung ist für den Teilnehmer verbindlich. Die Teilnahme-

gebühren sind Nettopreise. Sofern nicht anders angegeben, ist die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. Die Teilnahmegebühr wird mit Erhalt der Rechnung ohne jeden Abzug fällig. Bitte 

überweisen Sie den angegebenen Rechnungsbetrag unter Angabe der Rechnungsnummer erst nach Erhalt der Rechnung. 

I C H N E H M E A N F O LG E N D E R V E R A N S TA LT U N G T E I L : 

    A AC H E N  
04.03.2024–15.03.2024

    D U I S B U R G  
15.04.2024–26.04.2024 

     N EU W I E D/KO B L E NZ  
09.09.2024–20.09.2024

   D U I S B U R G  
04.11.2024–15.11.2024

     W U PPE R TA L  
25.11.2024–06.12.2024

T E I L N E H M E R R EC H N U N GSA D R E S S E (A BW E I C H E N D)

NameName

Firma Firma

Abteilung und Funktion Abteilung/Bestellnummer

Vorname Vorname

Straße StraßeNr. Nr.

PLZ PLZOrt Ort

UnterschriftDatum

Telefon Telefon

E-Mail E-Mail

Ort
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